
H
au
pt
-

Herausgeberin: Landeshauptstadt Stuttgart, Jugendamt, Dienststelle

Ambulante Maßnahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren, in Verbindung

mit der Abteilung Kommunikation; Kartengrundlage: Stadtmessungsamt;

Grafik: Kerstin Hafner; März 2025

Kontakt
Landeshauptstadt Stuttgart

Jugendamt

Ambulante Maßnahmen der Jugendhilfe im Strafverfahren

Schlichtungsstelle Täter-Opfer-Ausgleich

Wilhelmsplatz 8, erstes Obergeschoss

70182 Stuttgart

Telefon 0711 216-55379, -55382

E-Mail: schlichtungsstelle.toa@stuttgart.de

Täter-Opfer-
Ausgleich

Mediation in Strafsachen 
für Jugendliche und 
Heranwachsende

So erreichen Sie uns:
     Stadtbahnlinien 1 und 14 (Österreichischer Platz)

     Buslinien 44 und 92 (Österreichischer Platz) 

Weitere Informationen online unter 

stuttgart.de 

Stichwort Täter-Opfer-Ausgleich,

sowie unter 

toa-bw.de



Täter-Opfer-Ausgleich � was ist das?

Die Grundidee des Täter-Opfer-Ausgleichs ist es, Konfl ikte, 
die im Zusammenhang mit einer Straftat stehen, unmittel-

bar mit den Beteiligten zu bearbeiten. Wir wollen Ge-

schädigten und Beschuldigten von Straftaten die Gelegen-

heit geben, den Konfl ikt zu klären und den verursachten 
Schaden auszugleichen.

■ Der Vorfall und die Folgen kommen an einem neutralen  
 Ort zur Sprache.

■ Die Gespräche werden durch Personen geleitet, 

 die in Vermittlung geschult sind.

■ Es wird eine Form der Wiedergutmachung erarbeitet, 

 mit der beide Seiten einverstanden sind.

Darüber hinaus können gegenseitige Vorurteile, Ängste 
und Schuldgefühle abgebaut werden. Die Verarbeitung 

des Vorfalls wird damit erleichtert, sowohl für Geschädigte 

als auch für Beschuldigte.

Die Teilnahme an einem Täter-Opfer-Ausgleich 

ist freiwillig und kostenlos.

Geschädigte erhalten die Möglichkeit,

■ Verletztheit, Wut, Ängste oder Trauer zum Ausdruck 
 zu bringen und den Tatverantwortlichen die Folgen 

 der Straftat zu erläutern,

■ selbst aktiv zu werden, um eine zufriedenstellende  
 Lösung zu erhalten und
■ eine schnelle und unbürokratische Wiedergutma- 
 chung des Schadens zu bekommen.

Als Vermittelnde im Täter-Opfer-Ausgleich bieten wir 

die Möglichkeit,

■ die Tat aufzuarbeiten,

■ dabei zu unterstützen, die jeweiligen Interessen   

 wahrzunehmen sowie eine befriedigende Form der  

 Wiedergutmachung und eine Lösung des Konfl ikts zu  
 fi nden, und
■ in unserer Anwesenheit miteinander über die Straftat  

 und ihre Folgen zu sprechen.

Beschuldigte erhalten die Möglichkeit,

■ für das geradezustehen, was sie getan haben,

■ den Geschädigten darzustellen, wie und warum es  

 zur Tat gekommen ist, und
■ den entstandenen Schaden wiedergutzumachen.


